EXEKUTIONSANTRAG
 A 
10  Fahrnisexekution


 S   Sonstige Exekution siehe Feldgruppe 06 unten

 B 
Angaben zum Abbuchungs- und Einziehungsverfahren: Gebühreneinzug von Konto im 
Anschriftscode
 01 
An das Bezirksgericht LINZ


4020 Linz, Fadingerstraße 2

 02 
PARTEIEN UND DEREN VERTRETER/INNEN


Betreibende Partei:


Anton Wurlitzer, 1010 Wien, Kärntnerstraße 5

Vertreter/in der betreibenden Partei:



Mag. Anton Moser, Rechtsanwalt, 1010 Wien, Stephansplatz 5 (Code R012345)

Verpflichtete Partei:


Georg Aigner, geb. 3. 3. 1957, Gastwirt, 4020 Linz, Landstraße 8
 03 
WEGEN


Betriebener Anspruch, Währung: € 570,‒
 04 
Gilt bei Rechtsanwältin/Rechtsanwalt oder Notar/in: Vollmacht wurde erteilt; einschließlich der Vollmacht, den hereinzubringenden Betrag entgegenzunehmen. Gem § 19a RAO wird die Bezah​lung der Kosten zu Handen des/der Vertreters/Vertreterin der betreibenden Partei begehrt.

 05 
IBAN: AT901500000123456789, BIC: OBKLAT2L

Unterschrift(en) und Zeichen des (der) betreibenden Partei(en)/Vertreter/in:


Als Exekutionsgericht hat das unter Feldgruppe 01 bezeichnete Gericht einzuschreiten.

 06 
EXEKUTIONSMITTEL – ANTRÄGE


FAHRNISEXEKUTION [10]


Die Exekution wird zur Hereinbringung der in Feldgruppe 07 genannten Forderung, der in Feldgruppe 08 bezeichneten Kosten sowie der Kosten dieses Antrags durch Pfändung und Verkauf der bewegli​chen körperlichen Sachen aller Art, die sich im Gewahrsam der verpflichteten Partei befinden, und Pfändung und Überweisung zur Einziehung der in § 296 EO angeführten Papiere beantragt.

SONSTIGE EXEKUTION [S] Pfändung und Verwertung eines Gastgewerbes

Zur Hereinbringung der in Feldgruppe 07 genannten Forderung, der in Feldgruppe 08 bezeichneten Kosten sowie der Kosten dieses Antrags wird die Exekution durch Pfändung und Verwertung des von der verpflichteten Partei an der Adresse 4020 Linz, Landstraße 8, betriebenen Gastgewerbeunternehmens einschließlich des dazu gehörigen Gewerberechts beantragt. 


Mit Zustellung des Beschlusses ist die Pfändung als bewirkt anzusehen. Früher erworbene Rechte Drit​ter werden jedoch nicht berührt. 


Der verpflichteten Partei wird jede Verfügung über das gepfändete Unternehmen sowie des dazu gehörigen Gewerberechts, insbesondere dessen Veräußerung, Belastung oder Zu​rücklegung untersagt.


Die betreibende Partei beantragt die pfandweise Beschreibung des gepfändeten Gewerbes sowie die Verwertung der Rechte durch Zwangsverpachtung.

 07 
EXEKUTIONSTITEL – Hereinzubringende Forderung


Art des Titels: Zahlungsbefehl

Behörde/Notar(in): Bezirksgericht Linz


Datum des Titels: 25. 3. 2016


Zeichen und Prüfbuchstabe des Titels: 11 C 97/16v 


Vollstreckbarkeitsbestätigung vom: 13. 5. 2016


Kapitalforderung, Währung: € 570,‒

Zinsen:  J  Zinsen pro Jahr 




4 % Zinsen aus € 570,‒ ab 1. 2. 2016


Kosten, Währung: € 168,28


Zinsen aus den Kosten: 4 % Zinsen aus € 168,28 seit 25. 3. 2016

 09 
KOSTEN DES EXEKUTIONSANTRAGS


Antrag TP 2
€
43,70


120 % Einheitssatz
€
52,44

ERV-Erhöhungsbetrag
€
 4,10


20 % Umsatzsteuer
€
20,05

Pauschal- und Vollzugsgebühr
€
77,50

Summe
€
197,79
 10 
ERGÄNZENDE ANGABEN


3. EXEKUTIONSVOLLZUG MIT BETEILIGUNG
    B 



4. VERZICHT AUF VERMÖGENSVERZEICHNIS
    V 



5. VERZICHT AUF BEIZIEHUNG EINES AUFSPERRDIENSTES
    A 



6. ZUSTELLUNG PFÄNDUNGSPROTOKOLL (Kostenpflichtige Kopie)
    P 

